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Gesuch für Beiträge an Zuzwiler Vereine 

I. Kontaktdaten Verein 

Vereinsname  

Ansprechperson 

Name  

Vorname  

Adresse   

Wohnort  

E-Mail-Adresse *  

* Wird künftig als Korrespondenzadresse verwendet 

Vereinsart  

Bankverbindung (IBAN)  

Zweck / Betätigung  

II. Anzahl Mitglieder aus der Gemeinde Zuzwil per 30. September 2026 

Anzahl Mitglieder aus der Gemeinde Zuzwil gemäss Mitgliederkategorien in den Statuten: 

Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre (Jahrgang 2008 und jünger)  

Erwachsene über 19 Jahre (Jahrgang 2007 und älter)  

Haushalte   

Familien   

Einzelmitgliedschaften   

Kollektivmitgliedschaften   

Andere, nämlich   

Beachten: Mitgliederliste mit Personalien, Wohnadressen und Geburtsdaten der Mitglieder aus der Gemeinde 

Zuzwil per 30. September 2026 einreichen. 

III. Beitrag für ausserordentliche Projekte oder Auslagen 

Wir beantragen die Ausrichtung eines Spezialbeitrags in der Höhe von Fr.  

Beschreibung des Projekts, der Kosten mit Informationen zu Ort, Datum, Häufigkeit etc. 

 

 

 
 

Beachten: Damit eine Unterstützung geprüft werden kann, sind Unterlagen wie z.B. Broschüren, Flyer o.ä., 

das Budget für das Projekt, die letzte definitive Jahresrechnung und das aktuelle Budget des Vereins einzu-
reichen. 
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IV. Besondere Veranstaltungen 

Plant der Verein besondere Veranstaltungen im Jahr 2027?  

☐ Ja ☐ Nein 

Wenn ja, welche und wann?  

V. Einreichefrist 

Das Gesuch für Beiträge an Zuzwiler Vereine ist bis 31. Oktober 2026 schriftlich zusammen mit den 
aufgeführten Unterlagen einzureichen. 

 

Aufgrund der gemeldeten Angaben wird der Vereinsbeitrag 2027 berechnet und ins Budget 2027 aufge-
nommen. Die Beiträge an die Vereine für das Jahr 2027 werden nach der Genehmigung des Budgets durch 

die Bürgerversammlung 2027 ausbezahlt. 

 
Für das kommende Jahr werden Gesuche berücksichtigt, welche bis spätestens 31. Oktober 2026 vollständig 

ausgefüllt, unterzeichnet und mit den nötigen Beilagen bei der Gemeinderatskanzlei Zuzwil eingereicht wer-

den. Unterjährige Anfragen (z.B. für Projekte) werden nicht berücksichtigt. Verspätete Gesuche werden aus-
nahmslos abgelehnt. Der Versand muss per Post mit Unterschrift im Original an die Gemeinderatskanzlei Zuz-

wil, Hinterdorfstrasse 3, 9524 Zuzwil, erfolgen. 

 
 

Ort, Datum   

 
Unterschrift   
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